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8.1 Ebene 1: Curricula der berufsbegleitenden BA Studiengänge
Soziale Arbeit

Folgende drei Abschnitte beinhalten die Fragestellung und Darstellung des empiri-

schenVorgehens auf der Ebene 1, nämlich der Analyse derCurricula aller sechs exis-

tierenden berufsbegleitenden Bachelor-Studiengänge Soziale Arbeit an Fachhoch-

schulen in Österreich.

8.1.1 Fragestellung, Erhebung und Auswahl der Studiengänge

Um der Frage nachzugehen, inwiefern die Menschenrechtsbildung an den berufs-

begleitenden Studiengängen der Sozialen Arbeit implementiert ist (vgl. Abschnitt

2.1), wurde mittels internetbasierter Desktop-Analyse zunächst recherchiert, dass

das Hochschulsystem in Österreich aus vier Sektoren besteht: den öffentlichen

Universitäten, den Fachhochschulen, den Pädagogischen Hochschulen und den

Privatuniversitäten. Die Ausbildung für Sozialarbeiter*innen findet hierzulande

an Fachhochschulen statt. Von insgesamt 21 Fachhochschulstandorten bieten neun

den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit an. Während drei dieser neun Ausbil-

dungsstandorte ausschließlich einen Vollzeit-Bachelor-Studiengang anbieten –

nämlich das MCI in Innsbruck, die FH Burgenland in Eisenstadt sowie die FH Jo-

anneum in Graz – verfügen die verbleibenden sechs Ausbildungsstätten zusätzlich

zu einem Vollzeit-Studiengang auch über einen berufsbegleitenden Bachelor-Stu-

diengang der Sozialen Arbeit. Einzige Ausnahme bildet der Ausbildungsstandort

Salzburg. Dort kann man Soziale Arbeit ausschließlich berufsbegleitend studieren

(vgl. BMBWF o.J.: o.S.).

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass berufsbegleitend Stu-

dierende durch eine Doppelbelastung herausgefordert sind, die einerseits sehr for-

dernd sein kann, andererseits insbesondere bezüglich einer professionellen Identi-

tätsentwicklung Chancen eröffnet. Sie können nämlich als studierende Praktiker*in-

nen angesehenwerden, zumal sie bereitswährend ihrer Ausbildungmit den berufli-

chenHerausforderungen, insbesonderemit konfligierendenSituationen inderPra-

xis konfrontiert sind (vgl. Miller et.al. 2021: 3, 8; vgl. Abschnitt 4.2.2 und 7.1.2).

Da der Fokus dieser Studie auf der berufsbegleitenden Ausbildung von Sozialar-

beiter*innen liegt wurden die sechs existierenden berufsbegleitenden Studiengän-

ge/-programme (Curricula) der Sozialen Arbeit an den folgenden Fachhochschulen

in Österreich für die Curricula-Analyse herangezogen: FH Vorarlberg, FH Salzburg,

FH Oberösterreich, FH St. Pölten, FH Campus Wien und FH Kärnten.Der folgenden Ab-

bildung kann man sämtliche Ausbildungsstandorte aller vier Sektoren des öster-

reichischen Hochschulsystems entnehmen. Mit den Pfeilen sind die fokussierten

sechs Fachhochschulstandorte mit berufsbegleitendem Bachelor-Studiengang So-

ziale Arbeit markiert:
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Abbildung 25: Die sechs Fachhochschulstandorte mit berufsbegleitender Ausbildung für Soziale Arbeit

8.1.2 Gegenstand, Zielsetzung und Durchführung der Curricula-Analyse

Die hier durchgeführte Curricula-Analyse basiert grundsätzlich auf einer – aus den

Kommunikationswissenschaften stammenden–quantitativen Inhaltsanalyse,wel-

che eine Analyse der Häufigkeit (Frequenzanalyse) und die Bewertung sowie Kon-

textualisierung von (teilweise nur angedeuteten) Inhalten in bereits bestehendem

Textmaterial ermöglicht (vgl. Mayring 2002: 114; vgl. Mayring 2015: 13). Analysiert

wurden drei unterschiedliche Formen bereits vorhandenen Materials: die generel-

lenBeschreibungen (general descriptions),die Stundentafeln (Curricula) sowiedie dar-

in enthaltenden Lehrveranstaltungsbeschreibungen (Syllabi) der Studiengänge So-

ziale Arbeit an den sechs definierten Ausbildungsstandorten (vgl. Abb. 25).

Primär wird das Ziel verfolgt, Erkenntnisse aus dem Vergleich nachstehender

gegenständlicherPunkte inHinblick aufdieMenschenrechtsbildungandenberufs-

begleitenden Studiengängen zu erhalten: Zu Ausmaß/Gewicht in ECTS1, zur Kom-

petenzorientierung und zu thematischen Inhalten.

1 ECTS sind Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System, welches imRahmen des

Bologna Prozesses entwickelt und im europäischen Hochschulraum eingeführt wurde. Aus-

gedrücktwerden derUmfang des Lernens undArbeitsaufwand in Bezug auf festgelegte Lern-

resultate (vgl. BFUG 2015: 10).
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Die Analyse wurde in einer 6-stufigen Vorgehensweise durchgeführt:

Tabelle 10: Die sechs Stufen der Curricula-Analyse

1. Stufe Beschaffung der generellen Beschreibungen (general descriptions), der Stun-

dentafeln (Curricula) sowie der Lehrveranstaltungsbeschreibungen (Syllabi) der

sechs berufsbegleitenden Studiengänge/-programmeüber dieHomepages der

betreffenden Fachhochschulen in digitaler und analoger Form.

2. Stufe Definition von primären (menschenrechtsspezifischen) und sekundären (men-

schenrechtsrelevanten) Schlüsselwörtern (keywords) entlang der Theorie und im

kollegialen Austausch innerhalb des Forschungskonsortiums des Forschungs-

projektes REDE (vgl. Council of Europe/European Union 2023: o.S.; vgl. Pausch

2020: o.S.).

3. Stufe Analyse der generellen Beschreibungen (general description) der Studiengän-

ge/-programme anhand der Schlüsselwörter (keywords).

4. Stufe Analyse der Lehrveranstaltungstitel anhand der Schlüsselwörter (keywords),

die in den Stundentafeln (Curricula) der Studiengänge/-programme abgebildet

sind undGewichtung nach ECTS.

5. Stufe Analyse jener Lehrveranstaltungsbeschreibungen (Syllabi), die in den Lehr-

veranstaltungstiteln primäre und/oder sekundäre Schlüsselwörter (keywords)

beinhalten.

6. Stufe Résumé und Kontextualisierung der gewonnenen Erkenntnisse.

Die erste Stufe, nämlich die Beschaffung der Informationen über die Studi-

engänge/-programme, der Curricula sowie Syllabi gestaltete sich an allen Fach-

hochschulen über deren Homepages als sehr übersichtlich und unkompliziert. Für

die zweite Stufe wurde wesentlich mehr Zeit beansprucht und im ersten Schritt

auf die theoretischen Ausführungen sowie den internationalen Austausch und die

Zusammenarbeit eines Forschungskonsortiums im Rahmen des Forschungspro-

jektes resilience against anti-democratic tendencies through education (REDE), welches

im Auftrag des Europarates in der Zeit von Oktober 2020 bis Juni 2021 mit der FH

Salzburg als Projektleader, insbesondere mit Mitarbeiter*innen der Studiengän-

ge Soziale Arbeit und Soziale Innovation, durchgeführt wurde, zurückgegriffen

(vgl. Abschnitt 1.1; vgl. Council of Europe/European Union 2023: o.S.; vgl. Pausch

2020: o.S.).2 Das Forschungskonsortium setzte sich aus Mitarbeiter*innen aller

2 Das Projekt zielt darauf ab,Hochschuldozent*innen, Trainer*innenund Sozialarbeiter*innen

zusammenzubringen, die mit Kindern und Jugendlichen außerhalb des Schulkontextes ar-

beiten. Es soll ihre Kompetenzen für die Förderung einer demokratischen- bzw. einer Men-

schenrechtskultur stärken und so zu einer höheren Widerstandsfähigkeit gegenüber Auto-
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Projektpartner*innen, nämlich dem Zentrum Polis – Ludwig-Boltzmann Institut

für Menschenrechte in Wien/Österreich, der Assoziation Les Militants des Savoirs

in Tolouse/Frankreich sowie dem Institute of Public Affairs in Warschau/Polen

zusammen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit menschenrechtsspezifischen

und menschenrechtsrelevanten Inhalten befasst sind. Die Autorin vorliegender

Arbeit war Mitglied dieser Forschungsgruppe. Gemeinsam wurden im Rahmen

des Forschungsprojektes für die Analyse unterschiedlicher Ausbildungsprogram-

me für angehende Praktiker*innen im Kinder- und Jugendhilfebereich zu dem

Aspekt der Menschenrechte und der Menschenrechtsbildung zunächst primäre und

sekundäre Schlüsselwörter (keywords) definiert, die auch als geeignet für die Analyse

der Studiengänge/-programme der Sozialen Arbeit angesehen werden können.

Als primäre Schlüsselwörter gelten jene Wörter, die als menschenrechtsspezifisch

bezeichnet werden, d.h. in ihrem Wortlaut in engem Zusammenhang mit Men-

schenrechtsaspekten und -themen stehen. Als sekundäre Schlüsselwörter werden

jene bezeichnet, die auf menschenrechtsrelevante Aspekte undThemen hindeuten.

Anschließend wurden in Rekurs auf die zugrundeliegenden Forschungsfragen und

dem Forschungsfokus noch weitere Schlüsselwörter von der Autorin identifiziert

bzw. definiert und ergänzt.

Der folgendenTabelle könnendie, fürdieCurricula-Analyse identifiziertenundher-

angezogenen Schlüsselwörter entnommen werden. An dieser Stelle sei darauf hin-

gewiesen, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit von in Frage kommender Schlüs-

selwörter besteht und der Grad an Subjektivität in der Auswahl als sehr hoch anzu-

sehen ist.

ritarismus und Extremismus bei Sozialarbeiter*innen und jungen Menschen beitragen (vgl.

Pausch et.al. 2021: 6–8).
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Tabelle 11: Primäre und sekundäre Schlüsselwörter für die Curricula-Analyse in Stufe 2

Forschungskonsortium»REDE« Ergänzungdurch dieAutorin

P
ri
m
ä
re
S
ch
lü
ss
e
lw
ö
rt
e
r Autonomie, Berufsethik/Berufsidentität,

Bürger*innenrechte, Ethik, Freiheitsrech-

te, Humanistische/menschliche Werte,

Menschenrechte, Menschenrechtsbil-

dung, Menschenwürde, Moral, Selbstbe-

stimmung, soziale und wirtschaftliche

Rechte, UN-Dokumente, UN-Konventio-

nen, Vereinte Nationen,Würde.

Demokratie, Freiheit, Global Citizenship

Education, Grundrechte,Menschenrechts-

profession,Moralerziehung/-entwicklung.

S
e
k
u
n
d
ä
re

S
ch
lü
ss
e
lw
ö
rt
e
r

Aktivierung/Befähigung/Empowerment,

Aktive Bürger*innen, Bildung/

Bildungsprozesse, Emanzipation, Kri-

tikfähigkeit, Macht, Menschenbild,

Minderheiten/Minderheitsrechte, Mo-

ralphilosophische/sozialphilosophische

Wurzeln/Aspekte, moralisches Handeln

und Urteilen, Persönlichkeitsbildung,

-entfaltung, -entwicklung, -kompeten-

zen, Rechtsstaatlichkeit/Rechtsordnung,

Selbstwirksamkeit, soziale Bewegungen,

soziale Gerechtigkeit, (globale) soziale

Ungleichheit, Toleranz, Verantwortung,

Weltanschauung/-bild

Diversität, Dilemmata, Gender, Partizipa-

tion, Persönlichkeitstheorien, Pluralität,

politisches Handeln, Professionsverständ-

nis, Recht, (Selbst-)Reflexion, Sozialpoli-

tik.

Die dritte Stufe bildete die Analyse der generellen Beschreibungen (general de-

scriptions) der Studiengänge/-programme anhand der festgelegten Schlüsselwörter

(keywords), die auf den Homepages aller sechs ausgewählten Fachhochschulen ab-

rufbar sind. Dem Anhang können die Links zu den generellen Beschreibungen der

Studiengänge (general descriptions) entnommen werden (vgl. Anhang 1). Die Ein-

sichtnahme in die Analyse der darin eruierten Schlüsselwörter kann bei der Autorin

angefragt werden. Um ein tiefergreifendes Bild darüber zu erhalten, welche kon-

kretenmenschenrechtsspezifischenundmenschenrechtsrelevanten Lehrveranstal-

tungen in der Ausbildung vonSozialarbeiter*innen angebotenund inwelchemAus-

maß diese implementiert sind, ist die nächste und vierte Stufe, nämlich die Ana-

lyse der Lehrveranstaltungstitel bedeutsam. Von Lehrveranstaltungen, die entwe-

der primäre und/oder sekundäre Schlüsselwörter enthalten, kann vermutet wer-

den, dass sie in einem engen oder weiter gefassten Zusammenhang mit der Men-

schenrechtsthematik stehen. Untersucht wurde daher, welche Fachhochschulen im

StudiengangSozialeArbeit Lehrveranstaltungenverankert haben,welche in ihrenTi-

teln bereits aufMenschenrechtsaspekte hindeuten undwie diese in Form von ECTS
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gewichtet sind. Grundsätzlich umfasst ein berufsbegleitender Studiengang der So-

zialen Arbeit insgesamt 180 ECTS.Wenn eine Lehrveranstaltung in ihrem Titel pri-

märe und sekundäre Schlüsselwörter beinhaltet, wurde sie nur einmal gezählt und

als menschenrechtsspezifisch identifiziert. Lehrveranstaltungen, die ausnahmslos se-

kundäre Schlüsselwörter in ihremTitel beinhaltenwurden alsmenschenrechtsrelevant

klassifiziert. Lehrveranstaltungen,die imRahmeneinesVertiefungsschwerpunktes

oder in Form von Wahlpflichtfächern in Studiengängen angeboten werden, wur-

den nicht in die Analysemiteinbezogen, da sie nicht von der Gesamtanzahl der Stu-

dierenden eines Jahrganges besucht und somit nicht als Teil einer generalistischen

Ausbildung von Sozialarbeiter*innen angesehen werden können. Die Einsichtnah-

me in die detaillierte Darstellung der Analyse-Stufen kann ebenso bei der Autorin

angefragt werden. Um letztlich Aussagen hinsichtlich der tatsächlich vermittelten

Inhalte treffen zu können wurden im nächsten Schritt, der fünften Stufe der Cur-

ricula-Analyse, die jeweiligen Lehrveranstaltungsbeschreibungen (Syllabi) der her-

ausgehobenen Lehrveranstaltungennäher betrachtet.Eswurdenwieder die primä-

ren und sekundären Schlüsselwörter herangezogen. Den Syllabi zufolge befassen

sich menschenrechtsspezifische Lehrveranstaltungen an den Studiengängen über-

wiegend mit dem Professionsverständnis der Sozialen Arbeit als Menschenrechts-

profession (vgl. Kapitel 6), der Berufsidentität (vgl. Abschnitt 4.2.2), denMenschen-

rechten, der Menschenwürde und den UN-Menschenrechtskonventionen (vgl. Ka-

pitel 5), mit ethischen Diskursen und moralischem Handeln (vgl. Abschnitt 7.1 und

7.2), den Ethikkodizes der Sozialen Arbeit (vgl. Avenir Social 2010; vgl. OBDS 2020,

vgl. DBSH 2014), der Urteils- und Entscheidungskompetenz (vgl. Abschnitt 7.3.2),

der Selbstbestimmung und der kritischen Reflexion der vermittelten Inhalte.

Menschenrechtsrelevante Lehrveranstaltungen haben hauptsächlich rechtliche

Grundlagen zum Verfassungs-, Verwaltungs- und Sozialrecht, Gender- und Diver-

sitätskonzepte, die nationale und internationale Sozialpolitik, politisches Handeln

und politische Bildung,Gerechtigkeitstheorien und -diskurse, denBildungsdiskurs

in der Sozialen Arbeit, Empowerment-Ansätze und selbstreflexive Elemente zum

Inhalt. Für die weitere empirische Untersuchungwerden diese nichtmehr näher in

Betracht gezogen.

8.1.3 Ergebnis der Curricula-Analyse

Die zentralen Ergebnisse aus der Curricula-Analyse können, wie folgt zusammen-

gefasst werden: Grundsätzlich unterscheiden sich die generellen Beschreibungen

der Studiengänge/-programme (general description) in ihrer Länge und Ausführlich-

keit, gemessen an der Gesamtwörteranzahl, kaum.Während sie an den Fachhoch-

schulen Salzburg undOberösterreich die höchste Anzahl sowie primäre und sekun-

däre Schlüsselwörter beinhalten, weisen sie an den Fachhochschulen in Vorarlberg,

St.Pölten,WienundKärnten ausschließlich sekundäre Schlüsselwörter auf.Die ge-
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ringe Anzahl an Schlüsselwörtern im Allgemeinen deutet auf keine signifikante ex-

plizite oder implizite Darstellung der Verbindung von Sozialer Arbeit mit denMen-

schenrechten hin.

Folgende Tabelle visualisiert die Ergebnisse aus der dritten Analysestufe für einen

besseren Überblick:

Tabelle 12: Analyse der generellen Beschreibungen der Studiengänge in Stufe 3

general description
Fachhochschule

primary keywords secundary keywords totalwords

FHVorarlberg 0 3 205

FH Salzburg 2 7 231

FHOberösterreich 2 7 186

FH St. Pölten 0 3 249

FH CampusWien 0 4 213

FHKärnten 0 5 262

Mit der vierten Analysestufe konnten menschenrechtsspezifische und men-

schenrechtsrelevante Lehrveranstaltungen an den Ausbildungsstandorten identifi-

ziert sowie unterschiedenwerden. Fernerwurden die Anzahl undGewichtung nach

ECTS entsprechender Lehrveranstaltungen erhoben.

Folgende Tabelle stellt Anzahl und Gewichtung in ECTS menschenrechtsspezifi-

scher und -relevanter Lehrveranstaltungen an den jeweiligen Ausbildungsstandor-

ten dar:

https://doi.org/10.14361/9783839470206-028 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839470206-028
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


8. Menschenrechtsbildung an den Studiengängen Soziale Arbeit 207

Tabelle 13: Anzahl und Gewichtungmenschenrechtsspezifischer und -relevanter Lehrveran-

staltungen in den Curricula – Stufe 4

Lehrveranstaltungstitel

Fachhoch-

schule

Anzahl LV: Primäre

Schlüsselwörter

menschenrechts-

spezifisch

ECTS Anzahl LV: Sekundäre

Schlüsselwörter

menschenrechts-

relevant

ECTS ECTS

in

total

FH Vorarlberg 3 9 5 18 27

FH Salzburg 3 8 5 17 25

FHOberöster-

reich

2 3 4 6 9

FH St. Pölten 2 5 4 16 21

FH Campus

Wien

2 6 6 14 20

FHKärnten 5 10 7 17 27

Anzunehmen ist,dass alle berufsbegleitendenStudiengängegrundsätzlichüber

menschenrechtsspezifische Lehrveranstaltungen verfügen. Gewichtet nach ECTS

stechen die Fachhochschulen Kärnten, Vorarlberg und Salzburg mit der höchsten

ECTS Anzahl hervor. Im Mittelfeld befindet sich der FH Campus Wien. St. Pölten

und Oberösterreich weisen die geringste Gewichtung menschenrechtsspezifischer

Lehrveranstaltungen in ihren Curricula auf. Hinsichtlich Lehrveranstaltungen, die

in ihren Titeln mittels sekundärer Schlüsselwörter auf menschenrechtsrelevante

Inhalte hindeuten sind ebenso die Fachhochschulen Kärnten, Vorarlberg und Salz-

burg in der Gewichtung nach ECTS an vorderster Stelle. Der FH Campus Wien

und die Fachhochschule St. Pölten unterscheiden sich hier nur unwesentlich. Der

Studiengang an der Fachhochschule Oberösterreich verzeichnet auch in Hinblick

auf menschenrechtsrelevante Inhalte das geringste Ausmaß. Mittels der fünften

Analysestufe konnte festgestellt werden, dass sich die Beschreibungen ihrer Inhalte

(Syllabi) im Wesen kaum voneinander unterscheidet, jedoch von Studiengang zu

Studiengang thematische Aspekte divergent akzentuiert werden. Abschließend

kann hier in Form von Stufe 6 der Curricula-Analyse zusammengefasst werden,

dass imDurchschnitt 6,8ECTSder insgesamt 180ECTSderAusbildungangehender

Sozialarbeiter*innen menschenrechtsspezifischen Lehrveranstaltungen, die in der

vorliegenden Arbeit vorerst als spezifische Menschenrechtsbildung gewertet wer-

den, gewidmet sind. Das bedeutet, dass eine spezifische Menschenrechtsbildung

an den berufsbegleitenden Studiengängen Soziale Arbeit an Österreichs Fachhoch-

schulen mit einem durchschnittlichen prozentualen Anteil von 3,7 % (von 100 %) in
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den Curricula implementiert ist. Die erhobenen menschenrechtsrelevanten Lehr-

veranstaltungenwerdenhier nichtmiteingerechnet.Siewerden zwar alsGrundlage

für eine spezifische MRB erachtet (vgl. Abschnitt 4.1.2 und 7.1.1), jedoch nicht als

Lernorte, in denen in Hinblick auf die Förderung einer professionellen Identität

(vgl. Abschnitt 4.2.2), sowie einer ethischen Handlungskompetenz (vgl. Abschnitt

7.3.1), insbesondere der professionellen Urteils- und Handlungsfähigkeit, Modelle

undMethoden systematischer Einübung und Reflexion herangezogen werden (vgl.

Abschnitt 7.3.2), klassifiziert. Aus diesem Grund wird nicht mit Dozent*innen

menschenrechtsrelevanter, sondern ausschließlich mit jenen,menschenrechtsspe-

zifischer Lehrveranstaltungen ein Expert*innen-Interview im Rahmen der Ebene

2 der empirischen Herangehensweise durchgeführt (vgl. Abschnitt 2.3 und 8.3).

8.2 Ebene 2: Handelnde Akteur*innen – die Student*innen

8.2.1 Fragestellung, Aufgabe, Zielsetzung und Datenset

Der Frage, inwiefern das Professionsverständnis von Sozialer Arbeit als Menschen-

rechtsprofession von Studierenden vertreten und fachlich begründet wird wurde

methodisch mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nachgegangen, welche vorlie-

gend durch folgende Phasen gekennzeichnet werden kann:

Abbildung 26: Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Diekmann 1998: 494)
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